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Xll,r«»> fc^n-JH

Organ ber fdjwetjertfdjett Slrmee.

|er Sdüoeij. JRUitftneftr^rift XXXI. ^aljrgang.

»afel, 18. DftoBer. x. ^a^rgartg. 1864. Mr. 4L2.

©ie fdjwefjettfdje ÜRilttarjeftunA crfcfietnt tn wesentlichen ©e:ppelnummern. ©er $rei$ big @nbe 1864 tji franfo burefe bie

gan^e ©d)wei$.$r. 7. —. ©ie SefleHungen werben blrett an bte 33ertag«ljanblung „bte ©*meigfeauferif*C 83erlagS&udj
feanblung in SBafel" abrefjtrt, ber SSetrag wirb bti ben auswärtigen 2t6onnenten burdj Stactjnatyme crfiofcen.

a3erantworttf*er SRebaftor: Oberftl. SBielanb.

(belaste ^reiefrage.

SKotto:
„Um -eine 2lvmee in gutem ©tanbe 3« er«

galten, mujhnan mit bem 33aud)e anfangen;
bieg ijt bie ©runbfage alfer Dperationen."

»on Eempelljoff.

3Bel*eS tft bk swedtttäfjigfte Slrt ber Verpflegung
für eine im gelbe ftefeenbe Sruppe?

©ntfprt*t unfer ©oftem ben ©rforberniffen?
2ßel*e STlobiftfationen fottten mit unfern Sägerge*

rätfef*aften oorgettommen werbeit?
Sft unfer ©oftem gut ober bebarf eS Slbänberungen,

unb itt biefem gatte wei*e?
Diefe fragen feat bie ftfeweijeriftfee DfftjierSge*

fettf*aft in iferer Verfammlttitg 1863 in Bitten ali
Preisfrage aufgefüllt.

•SBenn eS aud) bem Verfaffer an auSrei*enber Be-
fäfeigung gebriebt, wagt er tti*tSbeftowetiiger feine

5lnft*ten über biefetben einzureichen, mit ber (Bxtlä*

rung iebo*, ni*t um attfättigen SßreiS mitwerben jn
wollen, ©r ma*t leine befonbem Slnfprü*e auf
biefe feine ©ingabe uttb ift jitfrieben, wetttt eS ifem

bamit gelingt, eint' ober anberm ttiebergetegten @e=

bauten bei kompetenter Vefeorbe, Wetm tii*t ©eltung,
bod) einige 0tüdft*t oerf*afft ?u feaben.

SBir nefemen an, bte aufgegebene grage über „Ver=
pftegung" feie im engern ©inne ju oerftefeen nnb jn
befeanbeln unb eS fei barunter einzig bie ©rnäferttng
ber Gruppen im gelbe unb waS bamit in näfeere

Verbinbung tommt, gemeint; unfer Dteffript wirb
bafeer eingig biefen S*oeig beS milüärif*en Haui-
fealtS befeanbeln.

Der Unterfealt ber Sruppen im gelbe übt unbe-

ftreübar einen mä*tigen ©inftuf auf ben ©rfotg ber

KriegSopcrationett auS. SBir tonnten eS mit feun=

bert Veifpielett auS ber altern unb neuern KriegSge=

f*i*te belegen, wie oft unb wie feart bie ©ünben

gegen genügenbe Dbforge für Raferung Bur* Ver=

luft oon ©*ta*ten mtb ganzer Sänber beftraft wot=

ben, wie bk beftfombinirten Dperationen ben 9tüd=

ft*ten ber Verpflegung untergeorbttet utib ium Dpfex
gebra*t, fefte $fäfce geräumt utib au* SSetageruns

gen aufgefeoben werbe» mu&teit.

Sn netterer Seit fe«Beti ft* Bie Regierungen Bur*
Bie traurigen golgen eineS fefeterfeaften VerpftegungS*
fOftemS ber Vorjeü wofetweisli* Beleferett laffett wnb

eS beftefeen tttttt itt faft atten regulären Heeren or=

ganifatoriftfee ©efefce für angetneffenen Unterfealt ber

Sruppen im gelbe. SÖBetttt aw* eittjeltte HeereSab-

tfeeitungen in Ben Kriegen BiefeS 3«BrfettttBertS wt*
gen Mangel an ©ufeftfteitjmütet gelitten nnb Ba=

Bur* ber ©rfolg ber Dperationen oerloren ging, fo

ftnb biefe 2Kifcgef*ide mefer einer mangelfeaftett Vott=

jiefeung ber Reglemettte ober au* ben unBeftegBarett

SD?ä*ten Ber ©femente gupftfereifeen.

SBir bürfen unS Bemna* fügli* eittfealten, mefer

über bit Rotfewenbigteü eineS geregelten Verpfte=

gttngSfyftemS in fpre*ett.

Sebe VerpfteguttgSart feat \e nach btn ofewalten-

bett Umftänben, Ben SnfereSjeiten, bem Ktinta, ber

sßrobttttionStraft ber ©egenb, ©ttmmung ber ©in=

wofener, ©ntfernungen üom geinbe unb bett ©tet=

tungett bemfelben gegenüber feine Box* uttb dlach*

tfeeite uttb Sebingungen, bereit 33efeitigung ni*t in
ber Wacht bei SlnfüfererS liegt.

©S gefet feierauS feerüor, baft man unter allen

Utnftänbett tti*t bei einem mtb Bemfetben Verpfte=

gtttigSfüftemS verbleiben tarnt, mtb bafj bie 2lufftel=

luttg eineS binbettbett Reglements immer beit Keim

fteter SRobiftfationen entfeatten würbe. 3»beffen wirb
bie Verpflegung ni*tSbeftoweniger als in folgenben

oier ©»fteinen entfealteti, — wooon Bie Brei erften

auch in ben §§ 175 unb 176 beS Reglements für
bie eibgen. KriegSoerwaltuttg aufgefüllt ftnb, — an=

gegeben werben tonnen, nämli*:

I. Verpflegung bur* bie ©inwofener mit freiem

Duartier uttb gewofenter Kofi beS VürgerS

gegen eine angemeffene beftimmte Vergütung
in ©efb.

II. Raturaloerpfteguttg bttr* Sieferatiten mü Bt-
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Gelöste Preisfrage.

M otto:
„Um Me Armee in gutem Stande zu er-

halten, muß man mit dem Bauche anfangen;
dieß ist die Grundlage aller Operationen."

von Tempelhoff.

Welches ist die zweckmäßigste Art der Verpflegung
für eine im Felde stehende Truppe?

Entspricht unser System den Erfordernissen?
Welche Modifikationen follten mit unsern Làgerge-

räthschaften vorgenommen werden?

Ist unser System gut oder bedarf es Abänderungen,
und in diefem Falle welche?

Diefe Fragen hat die schweizerische Offiziersgesellschaft

in ihrer Versammlung 1863 in Sitten als

Preisfrage aufgestellt.
Wenn es auch dem Verfasser an ausreichender

Befähigung gebricht, wagt er nichtsdestoweniger feine

Ansichten über diefelben einzureichen, mit der Erklärung

jedoch, nicht um allfälligen Preis mitwerben zu
wollen. Er macht keine besondern Ansprüche auf
diese seine Eingabe und ist zufrieden, wenn es ihm
damit gelingt, eint' oder anderm niedergelegten
Gedanken bei kompetenter Behörde, wenn nicht Geltung,
doch einige Rücksicht verschafft zu haben.

Wir nehmen an, die aufgegebene Frage über
„Verpflegung" feie im cngern Sinne zu verstehen und zu
behandeln und es sei darunter einzig die Ernährung
der Truppen im Felde und was damit in nähere

Verbindung kommt, gemeint; unser Reskript wird
daher einzig diesen Zweig des militärischen Haushalts

behandeln.

Der Unterhalt der Truppen im Felde übt
unbestreitbar einen mächtigen Einfluß auf den Erfolg der

Kriegsopcrationcn aus. Wir könnten es mit hundert

Beispielen aus der ältern und neuern Kriegsgeschichte

belegen, wie oft und wie hart die Sünden
gegen genügende Obsorge für Nahrung durch Verlust

von Schlachten und ganzer Länder bestraft wor¬

den, wie die bestkombinirten Operationen den

Rücksichten der Verpflegung untergeordnet und zum Opfer
gebracht, feste Plätze geräumt und auch Belagerungen

aufgehoben werden mußteu.

In neuerer Zeit haben sich die Regierungen durch

die traurigen Folgen eines fehlerhaften Verpflegungssystems

der Vorzeit wohlweislich belehren lassen und
es bestehen nun in fast allen regulären Heeren

organisatorische Gesetze für angemessenen Unterhalt der

Trnppen im Felde. Wenn auch einzelne

Heeresabtheilungen in den Kriegen dieses Jahrhunderts wegen

Mangel an Subsistenzmittel gelitten und

dadurch der Erfolg der Operationen verloren ging, so

sind diese Mißgeschicke mehr einer mangelhaften
Vollziehung der Reglemente oder auch den unbesiegbaren

Mächten der Elemente zuzuschreiben.

Wir dürfen uns demnach füglich enthalten, mehr

über die Nothwendigkeit eines geregelten

Verpflegungssystems zu sprechen.

Jede Verpflegungsart hat je nach den obwaltenden

Umständen, den Jahreszeiten, dem Klima, der

Produktionskraft der Gegend, Stimmung der

Einwohner, Entfernungen vom Feinde und den

Stellungen demfelben gegenüber feine Vor- und Nachtheile

und Bedingungen, deren Beseitigung nicht in
der Macht des Anführers liegt.

Es geht hieraus hervor, daß man unter allen

Umständen nicht bei einem und demselben Verpfle-

zungssystems verbleiben kann, und daß die Aufstellung

eines bindenden Reglements immer den Keim

steter Modifikationen enthalten würde. Indessen wird
die Verpflegung nichtsdestoweniger als in folgenden

vier Systemen enthalten, — wovon die drei ersten

auch in den §§ 175 und 176 des Reglements für
die eidgen. Kriegsverwaltung aufgestellt sind, —
angegeben werden können, nämlich:

I. Verpflegung durch die Einwohner mit freiem

Quartier und gewohnter Kost des Bürgers

gegen eine angemessene bestimmte Vergütung
in Geld.

II. Naturalverpflegung durch Lieferanten mit Be-
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re*tigung git freiem Ditartier — auf Da*
unb ga* — beim Vürger.

III. Durd) in ÜJcagajiuen angelegte Vorrätfee an

Sroiebad, Hwlfenfrü*ten uttb anbern trode=

nen SebenSinitteln.

IV. Mittelft SwangSlieferungen, Rcquifttionenober

gewattfamcr Herbeif*affuug ber ©ubfiftcngmü=
tel burd) bie ©inwofener mit ober ofene fpätere

tfeeilweife ober gängti*e Vergütung bur* bie

Slrmeeüerwaltuttg.

I.

Die Verpflegttug burd) Ben ©inwofener wäre un=

beftreübar bie cinfad)ftc uttb bei plöfcli*er Slufftel-

lung üon Sruppenabtfeeilungeii, für wel*e ber nö=

tfeige Unterfealt bur* Sieferungen ni*t fofort be-

fdmfft werben fattn ttttb bei Dperationen, bie eine

raf*e SlitSfüferuug bebingen, au* bie feequemfte Ver-

pftegungSart. Diefetbe tann aber ttur in frtt*tbaren
©egenben für Heinere Slbtfeeitungen uttb für wenige

Sage ftattfinben, wenn baS Sanb niebt itt furger Seit

in brüdenben fanget oerfefct werbeit fott. Slbgefe-

feen oott armfetigen weit entlegenen Duartieren, mit
benen ber mübe unb fettngrige Sßefermann oorlicb px

nefemen hat, muffen tti*t feiten, bur* gcograpfeif*e

Sage BeS SanbeS gegwungen, tattif*e ©infeeiten auf

feebenfti*e SBeife gerfplütert werben, wobur* bann

bie bem H^rfüferer notfewenbige ftrategiftfee greifeeit

beeinträchtigt wirb. Diefe VerpflegungSart ober ©in»

guartierung ift bafeer nur in angemeffenen ©ntfer=

nungen oom geinbe utib bei geft*erter Unbefäftigung

bur* benfelben anwenbbar, unb bie Stnorbnung muft

bafeer einzig ber Umft*t beS DberbefefelSfeaberS unb

ben überwiegenben Verfeältniffen ber S^ü unb beS

DrtS überlaffen werben.

©S liegt in felbftoerftättblid)em Sntereffe ber KriegS=

füferung, bie oon ben ©inwofenern geleifteten Ver=

pfteguttgen, Sieferungen unb gufere« re*tgeüig unb

gebüferenb px oergüten, um ifenen fo bk Saft ber

©ittquarticritngen fo wenig brüdenb als mogli* pi
machen unb ben guten SBitten berfelben pi pflegen.

Die nuttmeferige Vergütung üon gr. 1 per Ver=

pftegungStag tarnt wenigftenS für bie Sanbftfeaft als

angemeffen uttb genügenb gefealten werben, wenn

att* in ber Reget oom Duartiertrager ein SfteferercS

bafür geleiftet wirb.

Die friegeriftfeen Seüumftänbe erlauben ni*t im*

mer atte Seiftungen ber ©inwofener na* Verbienft

px lofetten ttttb eS muft bem Patriotismus au* ©e=

legenfeeit geboten werben, ft* bireft für baS Vater=

lanb betätigen unb oerbient ma*en px tonneu.

Der Krieg ift eben Krieg ttnb Dpfer aller Slrt

ftnb feine uuüermeibli*ett golgen.

SlnberS oerfeält eS ft* mü Ber Vergütung für bie

guferleiftungen) biefelbe beträgt per ©tunbe SBegeS

ofene weitere Vergütung für ben Rüdweg per ^ferb,
Kne*t unb SBagett gr. 1. 50, fomit per 6, refp.
12 ©tuttbett gr. 9, womit Wann unb $ferb un=

terfealten werben muffen. 3fi ber gufermann, wie

in ben meiftett gällett, wegen gtt fpäter Stbfeitigtmg

genötfeigt auswärts p\ übcrna*ten, fo feat er ober
bie betreffenbc ©emeinbe boppelten ©*abcn.

Die reglementarifdie Vergütung ift fomit offenbar
Sit gering.

II.

Staturaloerpflegung bur* Sieferantett.

Diefe VerpflegttngSart, unter wel*er wir Vrob
unb gteifd) mit einer ©emüSgutage oerftefeen, oer=
bient eine auSfüferlidjere Vefpre*ung.

Die ©feemie lefert uns, bafe, wenn baS Vrob auS
ben regtementarif* beftimmten Sfeeiten beftefet unb
gut gebaden ift, auf 100 Sfeeite 80 Sfeeite unb baS

gleif* 34 % RaferungSftoff entfeält, (l1/, ^fuub
Vrob 4 5)Sfunb Kartoffeln.)

©itt uttb ein fealbeS $funb Vrob mit 20 Sotfe

gleif* unb gurei*ettber ©emüSgutage erzeugen er=

wiefenermafen ben p\m SebenSunterfealt ttnb gur
griftung ber ©efunbfeeit uötfeigen Vebarf an Kofe='

tenftoff unb ftidftofffealtigen ©ubftanjen.
Vietfeüige in ben üerf*iebenen Slrmeen gema*te

groben uttb ©rfaferungen feabett bargetfean, bafj bie

Krieger bei biefer Verpflegung gefünber unb auS=

bauernber ft* erfealten, als bei \ebex anbertt Koft.
SBir tonnen aber ni*t befafeen, baf} bie reglemen=

tarif*e Portion gleif* üon 20 Sotfe in allen üor=
tommenben Kriegsfällen auSrei*en, namentli* in
ViouatS unb bei ftarfen Wäxfd)en. ©rfterc fe^en
ber pfetyftftfeen Kraft beS SBefermannS in feofeem

©rabe gu.
Diefe Verlufte an Kräften muffen mittelft re*t=

geitiger äftefergufufer üon ftidftofffealtigen SefeenSmü=

tein erfe^t werben, wenn ber ftfeweig. SBefermann
ftetSfort fampffäfeig bleiben fott. Der ©üblänber,
ber ©panier g. V. begnügt ft* nötigenfalls mü 1

bis 2 Stoiebeln per Sag unb einer ©igarre; ber Be*
buine mit wenigen Körnern geröfteten Waii; bex

@*weiger feingegen bebarf als ©ermane in feiner
geferenben Suftumgebung mefer als eines anbern San=

beSfinb einer ftärfern Snluge an Räferftoff. ^k
Koften oerftärfter Portionen werben ft* unbeftreübar

bur* einen gefiederten ©efunbfeeitSguftanb ber Wann-
f*aft, Bur* ungef*wä*te batternbe ©rfeebung, bur*
SJhttfe — (ber feungernbe ©olbat f*lägt ft* f*le*t)
— rei*li* lofenen.

Unfere, bie ftfeweigeriftfee $olüif, ift ofene Steifet
ftete Rufee uttb grüben, fo lange man tmS biefe

©üter ungetrübt geiüeftett läßt itnb fo lange ttnS

tti*t etwa ein Slngriff eines tteibiftfeen Ra*fearS

gwingt, unfere republifaniftfee gafene auf fein em-

pfängti*eS ©ebiet gu pftangen. Sro| unfereS frieb=

ti*en DefenftüfüftemS fönnen febod) fritif*e Seü=

taufe unS ttotfeigett, ftfetagfertig gront tta* Stuften

gu ma*en uub unfere ©ränge Monate lang gu be*

wa*en. Die übti*ett ©olbgutagen oon ©eiten ber

©emeinben unb ©Item, womit ber SBefermann feinen

reglementarif*en Portionen oerbeffemb na*feetfen

fann, fönnen ni*t länger erf*wungen werben. Sn

fot*en Verfeältniffen wirb bie Portion gleif* auf
1 tyfunb gu fc^eu fein.

Sltt* ber Kaffee fann feine guten Dienfte leiften;
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rcchtigung zu freiem Quartier — auf Dach

und Fach — bcim Bürger.

III. Durch in Magazinen angelegte Vorräthc an

Zwieback, Hülsenfrüchten und andern trockenen

Lebensmitteln.

IV. Mittelst Zwangslicferungcn, Requisitionen odcr

gewaltsamer Herbcischaffung dcr Subsistcnzmit-
tcl durch die Einwohner mit oder ohne spatere

theilweise odcr gänzliche Vergütung durch die

Armeeverwaltung.

1.

Die Verpflcguug durch den Einwohner wäre

unbestreitbar die einfachste uud bei plötzlicher Aufstellung

von Truppcnabtheilungen, für welche der

nöthige Unterhalt durch Lieferungen nicht sofort

beschafft werdcn kann und bei Operationen, die eine

rasche Ausführung bedingen, auch die bequemste Vcr-
pflcgungsart. Dieselbe kann aber nur in fruchtbaren

Gegenden für kleinere Abtheilungen und für wenige

Tage stattfinden, wenn das Land nicht in kurzer Zcit
iu drückenden Mangel versetzt werden sott. Abgesehen

von armseligen weit entlegenen Quartieren, mit
denen der müde und hungrige Wehrmann vorlicb zu

nehmen hat, müsscn nicht fcltcn, durch geographische

Lage des Landes gezwungen, taktische Einheiten auf
bedeukliche Weise zersplittert werden, wodurch dann

dic dem Heerführer nothwendige strategische Freiheit

beeinträchtigt wird. Diese Verpflegungsart oder

Einquartierung ist daher uur in angemessenen Entfernungen

vom Feinde und bei gesicherter Unbelästigung

durch denselben anwendbar, und die Anordnung muß

daher einzig der Umsicht des Oberbefehlshabers und

dcn überwiegenden Verhältnissen der Zeit und des

Orts überlassen werden.

Es liegt in selbstverständlichem Interesse der

Kriegsführung, die von den Einwohnern geleisteten

Verpflegungen, Lieferungen und Fuhren rechtzeitig und

gebührend zu vergüten, um ihnen fo die Last der

Einquartierungen so wenig drückend als möglich zu

machen und den guten Witten derselben zu Pflegen.

Die nunmehrige Vergütung von Fr. 1 per

Verpflegungstag kann wenigstens für die Landschaft als

angemessen und genügend gehalten werden, wenn

auch in der Regel vom Quartiertrager ein Mehrercs

dafür geleistet wird.

Die kriegerischen Zeitumstände erlauben nicht

immer alle Leistungen der Einwohner nach Verdienst

zu löhnen und es muß dem Patriotismus auch

Gelegenheit geboten werden, sich direkt für das Vaterland

bethätigen und verdient machen zu könncn.

Der Krieg ist eben Krieg und Opfer aller Art
sind seine unvermeidlichen Folgen.

Anders verhält es sich mit der Vergütung für die

Fuhrleistungenz dieselbe beträgt per Stunde Weges

ohne weitere Vergütung für den Rückweg per Pfcrd,
Knecht und Wagen Fr. 1. 50, somit per 6, resp.

12 Stunden Fr. 9, womit Mann und Pferd
unterhalten werden müssen. Ist der Fuhrmann, wie

in deu meisten Fällen, wegen zu später Abfertigung

genöthigt auswärts zu übernachten, so hat er odcr
dic betreffende Gemeinde doppelten Schaden.

Die reglementarische Vergütung ist somit offenbar
zu gering.

II.

Naturalverpflegung durch Lieferanten.

Diese Verpflegungsart, uuter welcher wir Brod
und Fleisch mit einer Gemüszulage verstehen,
verdient eine ausführlichere Besprechung.

Die Chemie lehrt uns, daß, wenn das Brod aus
den reglcmentarifch bestimmten Theilen besteht und
gut gebacken ist, auf 100 Theile 80 Theile und das

Fleisch 34 »/« Nahrungsstoff enthält. (1'/- Pfund
Brod - 4 Pfund Kartoffeln.)

Ein und ein halbes Pfund Brod mit 20 Loth
Fleisch und zureichender Gemüszulage erzeugen
erwiesenermaßen den zum Lebensunterhalt und zur
Fristung der Gesundheit nöthigen Bedarf an Kol)-'
lenstoff und stickstoffhaltigen Substanzen.

Vielseitige in den verschiedenen Armeen gemachte
Proben und Erfahrnngen haben dargethan, daß die

Krieger bei dieser Verpflegung gesünder und
ausdauernder sich erhalten, als bei jeder andern Kost.
Wir können aber uicht bejahen, daß die reglementarische

Portion Fleisch von 20 Loth in allen
vorkommenden Kriegsfällen ausreichen, namentlich in
Bivuaks und bei starken Märschen. Erstere setzen

dcr physischen Kraft des Wehrmanns in hohem
Grade zu.

Dicse Verluste an Kräften müssen mittelst
rechtzeitiger Mehrzufuhr von stickstoffhaltigen Lebensmitteln

ersetzt werden, wenn der schweiz. Wehrmann
stetsfort kampffähig bleiben foll. Der Südländer,
der Spanier z. B. begnügt sich nöthigenfalls mit 1

bis 2 Zwiebeln per Tag und einer Cigarre z der
Beduine mit wenigen Körnern gerösteten Mais; der

Schweizer hingegen bedarf als Germane in feiner
zehrenden Luftumgebung mehr als eines andern
Landeskind einer stärkern Zulage an Nährstoff. Die
Kosten verstärkter Portionen werden fich unbestreitbar
durch einen gesicherten Gesundheitszustand der Mannschaft,

durch ungefchwächte dauernde Erhebung, durch

Muth — (der hungernde Soldat schlägt sich schlecht)

— reichlich lohnen.

Unsere, die schweizerische Politik, ist ohne Zweifel
stete Ruhe und Frieden, so lange man uns diese

Güter ungetrübt genießen läßt und so lange uns

nicht etwa ein Angriff eines neidischen Nachbars

zwingt, unsere republikanische Fahne auf fein

empfängliches Gebiet zu pflanzen. Trotz unseres

friedlichen Defensivfystems können jedoch kritische

Zeitläufe uns nöthigen, schlagfertig Front nach Außen

zu machen und unsere Gränze Monate lang zu

bewachen. Die üblichen Soldzulagen von Seiten der

Gemeinden und Eltern, womit der Wehrmann seinen

reglementarischen Portionen verbessernd nachhelfen

kann, können nicht länger erschwungen werden. In
solchen Verhältnissen wird die Portion Fleisch auf
1 Pfund zu fetzeu sein.

Auch der Kaffee kann seine guten Dienste leisten;
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wem fittb wofet feeutgutage feine üorgügti*en, ttafer-
feaften unb erregenbeu ©igenftfeaften no* ni*t
befannt, bie (tta* $at)eu) fogar feiten ber gleif*brüfee
oorgugicfeen feien?

DiefeS ©ubfiftettgmütel hat überbiefj in öfonomi*

f*er Vegiefeung nod) feine Vorgüge üor anbern ©ur=
rogaten oon ©rfriftfeungett. ©ine Portion Kaffee
oott 1 Sotfe mit 3/4 ober 1 Sotfe ßutfer fommt auf
6—7 Rp. gu ftefeen, wäferenb 1 Portion Vrannt=
wein auf 15 unb eine Portion SBein auf 30 Rp.
fommen.

Der Kaffee wirb geröftet mittelft Hanbmüfelcn —
Wie bei ber frangoftftfeett Slrmee in Slfrifa — fom=

pagnieweife gemafeien ober aber als pulüer in gttt=
üerf*loffenen ble*ernen Vü*fen oon ber Stbmini=

ftration begogen werben fönnen.

Vea*tttng oerbient ber Umftanb, baf ber Raffee
überall tei*t uttb f*nett bef*afft werben fantt. DaS
Vrob fantt wettigftenS in ben Rteberungen ber

@*weig überall ergeugt werben, ba in iebem unbe=

bcutenbett Dorfe Vanal= ober größere Vadöfen üor=
feanben ftnb.

©röfere Sieferungen fönnen mittelft ber oielen

©*ünenwege, Dampff*iffett oon einem (Sentratpunft
ober großem Vädereien auS, Sag für Sag ben Slr-
meeabtfeeitwitgen gugefufert werbeit.

getbbädereien fönnen wir ni*t empfefeten. Sn
ben europäiftfeett Kriegen beS 18. SaferfeunbertS, tta=

mentti* im f*leftf*en ftebenjäferigen Krieg wurbe
baS Vrob in getbbädereien gebaden. DieS Verfafe=

ren featte aber grofe Uebelftänbe. Der SranSport
ber Defcn, beS Wehli unb beS VrobeS üermeferte
ben Srof ber Slrmee. DaS Stuff*tagen ber Defett
erforberte je na* iferer Konftruftiott einen Seitraum
üott 6 bis 14 ©tunben, wäferenb bie SlrmeeforpS
auS ftrategiftfeett Rüdft*teit oft ifere ©tettuttgeti an*
bexn mußten.

Die ftete 3»agb BeS geinbeS auf bie Vädereien, bie

oielen SranSportwagen unb bie bafeer nötfeige ftarfe
Vebedung berfelben, bie auf Koften beS KriegSmate=
riatS gu beftfeaffenbe Vefpanituttg ber SBagen, liefen
ein Btiftem aufgeben, baS oft ben Kriegfüferenben,
namentlid) ben $reuften 1792 in ber ©feampagnc feö*ft
oerberbti* wurbe.

Die Veftfeaffung beS gteif*eS bietet ebenfo wenige

©*wierigfeiten. DaS ©*ta*tüiefe fattn tta* Ve*

barf feinter ber DperationStinie gef*ta*tet mtb baS

gleif* Sag für Sag auSgetfeeitt werben.

Von ber Verpflegung ift bie ©rifteng ber Slrmee

Bebingt, fte nrnf bafeer in ununtetfero*etter SBc*fet=

wirfung gur ©trategie ftefeen.

Dur*brungett oon ber SBi*tigfeü unb Ri*tig=
feit biefer 3lnfi*t, ftnben wir uttS oeranfaftt, einen

Vorf*lag in grage gu bringen.
SBir fealten bafür, eS fottte in bett gätten, in Be=

nett ein beträ*tti*er Sfeeit ber ftfeweig. Slrmee unter
ben SBaffen ftefet, bie Dberaufft*t über baS Ver=

pftegungSwcfen einem Kombattanten, einem einft*tS=
üotlen, wittenSfräftigett ©tabSoberftett üoit anerfannt
tem Rufe uttb mit ftrategiftfeett Ketitttniffen auSge=

ruftet — einem Vertfeier — anoertraut werben.

Wit bem DperationSptan beS Dberfommaitbantett
fo oiet tfeunti* oertraut, featte berfelbe re*tgeitig bie

auf bie Verpflegung ber Sruppett in iferen neuen

©tettungen ft* begiefeettbett Vefefele gu geben unb ft*
mit ben KommiffariatSbeamten in baS nötfeige ©itt-
üerftänbnif gu fefcett. SBir fealten uttfere Kommiffa=
riatSfecamtett iferem fpegietten Dienft im Re*nungS=
wefen unb au* großem Slufgaben gewa*fett; aber

tti*t immer ift bie nötfeige ©nergie gum Vefefeten

mit ©eteferfamfeü gepaart, unb wir ftnb üfeergeugt,

baft bie Slufftettung eines ©etteralfommiffärS=Drbo=
nateur in ber Sßerfott eitteS geeigneten Kombattanten
in bringenben Seüumftättbeit ber befte ©inftuft auf
baS VerpftegungSwefett üben müfte.

Von grofer 3Bi*tigfeit ift au* bie Subereitttttg
ber SebenSmittel; wir meinen baS Ko*en, nament=

li* beS gleif*eS unb ber ©emüSgulagen.
Dfene Steifet ift eS fefer gwedmäfig, wenn feber

SBefermann ft* aufs Ko*en für eine gange
Kompagnie oerftefet; er barf ft* aber ni*t erft im gelbe

auf Koften ber HmtSfeattnng mit ber praftif biefer

Kunft oertraut ma*en. Seü unb SebenSmittel fea=

ben im gelbe einen gu grofett SBertfe, um auf te%*

tere wegett uttgeftfeidtem ober tangfamem Verfaferen
beS Ko*eS oergi*ten gu fönnen.

Ra* uuferer Stnftcfet fottte bafeer für jebe Kom=

pagttie itt einer unb berfelben $erfon eineS intelligenten

mtb ftarfen ©olbaten (ber etwaS üom We§*
gerfeanbwerf oerftefeen fottte) ein eigener Ko* für
feine gange Dienftgeit feeftettt werben. Derfelbe hatte

begreifli* ftfeon wäferenb bem aftiüen Dienft feineS

KorpS bie nötfeige« ©rfaferungen in feiner Slufgabe

gu fammeln, wäre bienftfrei unb nur mit einem

©ägefaftfeinenmeffer gu bewaffnen. Sluf Bem SRarftfee

hätte er bk fpegiette 3lttfft*t über bit Ko*gerätfee,
über beren SranSport wir anberwärtS uttfere 2ttt=

ficht eröffnen Werben. SBäferenb bett ®efe*ten ftnb
bie Kö*e bie ©efeilfen ber Kompagttie-grater beim

SranSport ber Verwunbeten.
SBir feaben für atte mögli*eit Dienftoerri*tungen

gebrudtc Snftruftionett mtb Einleitungen, in Benen

für ben SBefermann atter ©rabe feber ©*ritt uttb

Srüt, fein Sfeun ttnb Saffen üorgegei*net ift, — ttur
bie Roche ftnb bis bafein leer ausgegangen. SBir

featten aw* für bie Kö*e eine Einleitung wünf*enS=
wertfe.

in.

£)te äSetpftegung ani SWaga^inen

mittelft Siotebad, trodetten H«lfenfrü*teit ic. ift für
unfer Sanb unb unfere Verfeättniffe faum aitSuafemS=

weife anwenbbar. ^>k VorratfeSmagagine fmb ftetS

beit feittbli*ett Eingriffen ausgefegt, fönnen Bafeer

ttur itt angemeffeneti ©ntfemuttgeit üoit Ber Dpera^
üotiSlittie angelegt werBen, uttb erforbem eine per*
mattente Vewa*uug; eBenfo fönnen bie Saferen
gttr Slrmee nur unter feinrei*enber Vebedung ge=

ma*t werben. Die ftreübarett Kräfte werben

Barbar* gerfplittert wnb benno* öfters Bie VerBinbitn^

gen mit ben SanbeStruppen oom geinbe abgef*nü=
ten mtb bie Vorrätfee eine Vewte BeSfelBen, wäferenB
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wem sind wohl heutzutage seine vorzüglichen,
nahrhaften und erregenden Eigenschaften noch nicht
bekannt, die (nach Payen) sogar jenen der Fleischbrühe
vorzuziehen seien?

Dieses Subsistenzmittel hat überdieß in ökonomischer

Beziehung noch seine Vorzüge vor andern

Surrogaten von Erfrischungen. Eine Portion Kaffee
von 1 Loth mir Vi oder 1 Loth Zncker kommt auf
6—7 Rp. zu stehen, während 1 Portion Branntwein

auf 15 und eine Portion Wein auf 30 Rp.
kommen.

Der Kaffee wird geröstet mittelst Handmühlcn —
wie bei der französischen Armee in Afrika —
kompagnieweise gemahlen odcr aber als Pulver in gut-
verschlosscnen blechernen Büchsen von der Administration

bezogen werden können.

Beachtung verdient der Umstand, daß der Kaffee
überall leicht und schnell beschafft werden kann. Das
Brod kann wenigstens in den Niederungen der

Schweiz überall erzeugt werden, da in jedem
unbedeutenden Dorfe Banal- oder größere Backöfen
vorhanden stnd.

Größere Lieferungen könncn mittelst der vielen

Schienenwege, Dampfschiffen von einem Centralpunkt
oder größern Bäckereien aus, Tag für Tag den

Armeeabtheilungen zugeführt werden.

Feldbäckereien können wir nicht empfehlen. In
den europäischen Kriegen des 18. Jahrhunderts,
namentlich im schleichen siebenjährigen Krieg wurde
das Brod in Feldbäckercien gebacken. Dies Verfahren

hatte aber große Uebelstände. Der Transport
der Oefen, des Mehls und des Brodes vermehrte
den Troß der Armee. Das Aufschlagen der Oefen
erforderte je nach ihrer Konstruktion einen Zeitraum
von 6 bis 14 Stunden, während die Armeekorps
aus strategischen Rücksichten oft ihre Stellungen
ändern mußten.

Die stete Jagd des Feindes auf die Bäckereien, die

vielen Transportwägen und die daher nöthige starke

Bedeckung derselben, die auf Kosten des Kriegsmaterials

zu beschaffende Bespannung der Wagen, ließen
cin System aufgeben, das oft den Kriegführenden,
namentlich den Preußen 1792 in der Champagne höchst

verderblich wurde.
Die Beschaffung des Fleisches bietet ebenso wenige

Schwierigkeiten. Das Schlachtvieh kann nach

Bedarf hinter der Operationslinie geschlachtet und das

Fleisch Tag für Tag ausgetheilt werden.

Von der Verpflegung ist die Existenz der Armee

bedingt, sie muß daher in ununterbrochener Wechselwirkung

zur Strategie stehen.

Durchdrungen von der Wichtigkeit und Richtigkeit

dieser Ansicht, finden wir uns veranlaßt, einen

Vorschlag in Frage zu bringen.
Wir halten dafür, es sollte in den Fällen, in

denen ein beträchtlicher Theil der schweiz. Armee unter
den Waffen steht, die Oberaufsicht über das Ver-
pflegungswcsen einem Kombattanten, cinem einsichtsvollen,

willenskräftigen Stabsobersten von anerkanntem

Rufe und mit strategischen Kenntnissen ausgerüstet

— einem Berthier — anvertraut werden.

Mit dem Operationsplan des Oberkommandanten
so viel thunlich vertraut, hätte derselbe rechtzeitig die

auf die Verpflegung der Truppe« in ihren neuen

Stellungen sich beziehenden Befehle zu geben und sich

mit den Kommissariatsbeamtcn in das nöthige
Einverständniß zu setzen. Wir halten unsere
Kommissariatsbeamtcn ihrem speziellen Dienst im Rechnungswesen

und auch größer« Aufgaben gewachsen; aber

nicht immer ist dic nöthige Energie zum Befehlen
mit Gelehrsamkeit gepaart, und wir sind überzeugt,
daß die Aufstellung eines Generalkommissärs-Ordo-
nateur in der Person eines geeigneten Kombattanten
in dringenden Zeitumständen der beste Einfluß auf
das Verpflegungswesen üben müßte.

Von großer Wichtigkeit ist auch die Zubereitung
der Lebensmittel z wir meinen das Kochen, namentlich

des Fleisches und der Gcmüszulagen.
Ohne Zweifel ist es sehr zweckmäßig, wenn jeder

Wehrmann sich aufs Kochen für einc ganze
Kompagnie versteht; er darf sich aber nicht crst im Felde

auf Kosten der Haushaltung mit der Praktik dieser

Kunst vertraut machen. Zeit und Lebensmittel
haben im Felde einen zu großen Werth, um auf letztere

wegen ungeschicktem oder langsamem Verfahren
des Koches verzichten zu können.

Nach unserer Ansicht sollte daher für jede

Kompagnie in einer und derselben Person eines intelligenten

und starken Soldaten (der etwas vom
Metzgerhandwerk verstehen sollte) ein eigener Koch für
feine ganze Dienstzeit bestellt werden. Derfelbe hätte
begreiflich fchon während dem aktiven Dienst feines

Korps dic nöthigen Erfahrungen in feiner Aufgabe

zu sammeln, wäre dienstfrei und nur mit einem

Sägefaschincnmesser zu bewaffnen. Auf dem Marsche

hätte er die spezielle Aufsicht über die Kochgeräthe,
über deren Transport wir anderwärts unsere Ansicht

eröffnen werden. Während den Gefechten sind
die Köche die Gehilfen der Kompagnie-Frater beim

Transport der Verwundeten.

Wir haben für alle möglichen Dienstverrichtungen
gedruckte Instruktionen und Anleitungen, in denen

für den Wehrmann aller Grade jeder Schritt und

Tritt, fein Thun und Lassen vorgezeichnet ist, — nur
die Köche sind bis dahin leer ausgegangen. Wir
halten auch für die Köche eine Anleitung wünschenswerth.

IU.

Die Verpflegung aus Magazinen

mittelst Zwieback, trockenen Hülsenfrüchten :c. ist für
unfer Land und unfere Verhältnisse kaum ausnahms-
weife anwendbar. Die Vorrathsmagazine sind stets

den feindlichen Angriffen ausgesetzt, können daher

nur in angemessenen Entfernungen von der

Operationslinie angelegt werden, und erfordern eine

permanente Bewachung; ebenso können die Zufuhren

zur Armee nur unter hinreichender Bedeckung

gemacht werden. Die streitbaren Kräfte werden da-
durch zersplittert und dennoch öfters die Verbindungen

mit den Landestruppen vom Feinde abgeschnitten

und die Vorräthe eine Beute desselben, während
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unfere Slrtnec itt unerwartete Vebrängnif üerfefct an I

Slttem fanget leibet.

Die Wagagine täfemcn oTutebicf bie ©nergie —
baS raftfec Vorgefeen beS Krieges — unb uötfeigen
ben Heerfüferer oft gtt gwedfofen Srttppenbewegun-
gen, woburd) ber ©rfolg beS Krieges iu grage ge*
ftettt wirb. Rad) unferer 3lnft*t ift bafeer biefe

VcrpftegungSart nid)t gu empfefeten.

IV.

£>ai 9lequifttton*foftem.

Kontributionen ober S^angStieferungen würben itt
alten Seiten meiftenS oom ©ieger unb in neuem
bur* bie ©enerale unb ifere Kommiffavien ber fran=
göftftfecn Republif ttnb namenttid) — traurigen Sttt-

gcbenfenS — oon 1798—1802 in unferm Vater*
lanbe praftigirt. DaSfelbe ift nid)tS anbereS, atS

ein Raubfoftem, fann uttb fott att* nur in bcf*ränf=
ter SluSbefenung uttb ttur wenn momentan feine

©ubftftengmütel auf anbere SBege für bie Slrmee

aufgttbringen ftttb, in einem SnoaftonSfriege in Sin*

menbung fommett. Vei fol*ett SRafregeltt wirb baS

Sanb in furger Seit erf*öpft unb HmigerSnotfe
f*reüet mit feinem grauftgen ©efotge oon ©tenb
uitb Kranffeeiten bnr* bie oerwüfteten ©atte; bie

erbitterten ©inwofener werben attS greunben — Ver*
rätfeer! — Ueberbief gebietet bei bem wanbelbaren

KriegSglüd bie Vorft*t, für eine längere Verpfte*

gung ber SaubeStruppen beforgt gu fein unb bett

KrügSftfeaupfafj ttid)t oon Slttem gu cntblöfcn unb

glei*fam bie Vrüden feinter ft* abgubre*en. Die*
feS ©oftcm ift aud) gang geeignet, bem Vetmg Sfeür
unb Sfeor gu öffnen unb bie gorberungen ber ©re*
futorett git fteigem. SBfr» föntten feiefür SluSgüge

auS meferereit ©*reibett beS ©etteralS Vuonaparte
an baS Direftorium itt SßariS anfüferett, worin er

ft* bitter über bie ©*clmereien unb ©rpeffttngen
feiner KommiffariatSbeamten beftagt. Unterm 8. Dft.
1796 ftfereibt er an baSfetbe: „3* bin gang oon

©pifcbuben umgeben unb habe ftfeon brei KriegS*
fommiffäre uttb gwei StbminiftrationS* ttttb meferere

Veamte üor ein KrügSgerüfet geftetlt." Slm 12. Dft.
gtei*en Saferes ftfelüft er einen Vrief folgenberma*
fen: „Sfere Veamten ftefeten auf fot*e ttnüerf*ämte
SBeife, baf i*, wenn id) nur einen Woment Seü
featte, atte mit einanber erf*iefen laffen würbe; tag*
ti* werben einige biefer ©*urfeit oor ein Kriegs*
geri*t geftetlt, attein man erfauft baS Urtfeeit ber

Ri*ter (©enerale). ©S ift ein grofer 3«ferntarft,
SltteS ift erfättfli*!"

Der geftrenge Herr fiel aber felber aud) einer Ve*

fte*ung anfeeim, wie er in bemfelbeu ©*reibeu faft
jugeftefet:

„Sfeerettitt — einer jener Kommiffäre — fagt er,
tft ein ^kb, er affeftirt einen empörenben SttrnS, er

feat mir einige fefer ftfeöne Vferbe offerirt, bereit i*
bebarf; i* habt fit angenommen, obwofel er feine

Safelmtg oerlangt."
„Saffen ©ie ifen arretirett ttnb für 6 Sftoitate inS

©efängitif ftedett!"

Die Kottfurreng gu biefen ©teilen war unter üer*
fommenen Slbcnteurem immer fefer grof, obwofel

ibnett niebt unbefannt war, baf fte niebt nur üou
ben ©inwofenertt, fonbern aud) üon ber Slrmee feerg*

li* gefeaft waren. Der ©olbat benannte fte fetten

anberS, als mit bem Veittamcn ,,©*eluten"; am ge*
tinbeften famen fte mit bem traoeftirteit Ramen

„rk-pain-sel" weg, bett bie beutf*en ©olbaten mit
„Rippengäfeter" überfefjten. Slw* feief man fte

„SRefetwürmer", bie ben beften Sfeeit üorabnefemeit.
DicS geftfeafe oor mefer als einem fealben S^fer*

feunbert.
SBenn foldie Uttterftfeteife in ben bamaligen ent*

fcffelten Seittättfen mögli* waren, fo ftnb fte bod)

feeutgutage bei bex fortgeftferütenett ©ioilifation unb
bett üerbcfferteu VerwaltungSgefe^cn am wenigften itt
ber republifatüftfeen Slrmee mefer gebenfbar. SBir
feabett berfelben au* nur gur Slbwe*Slttng unb im

Vorübergefeen erwäfent.

(©*tuf folgt.)

ftnbnet10 ljtnterla^ung0gfu>e()r.

SllS ©infenber biefer Seiten in Rr. 36 ber Wili-
tär*Seüung gelefen, baf Herr Dberftlieut. oott ©r*
la* an bex Hmtptüerfammlung Ber ftfeweig. Dffi*
gierSgefettf*aft in greiburg einen Vortrag gefealten

über baS oon Sinbiter erfunbene ttttb bei ber Slrmee

ber amerifaniftfeett Rorbftaaten tfeeitweife in Stnwen*

bung gefommene HmterlabungSfoftem, fo erinnerte er

ft* babei noch lebfeaft, wie ein ©*arff*ü£enfeaupt*
mann ooit Süri* — ein grettnb oon Sinbner —
ein üott bemfelben wmgeänberteS Drbonanggewefer
mü nad) Saufantte ftfeteppte, baSfelbe ber bamalS

(1858) oerfammelten eibgen. DffiglerSgefettftfeaft üor*
geigte ttttb eine fteitte ©*iefprobe bamit abfeielt.

Um biefeS ©ewefer unb beffen Seiftungen feefümmerte

ft* aber aufer einem ©tabSofftgier btof etwa ein

fealbeS Du|enb Jüngerer Dfftgiere; bei biefer ©ritt*

nerung fann i* tii*t itmfein als mein Vebauern

aitSbrüden, baf fener ©tabSofftgier, bttr*auS Ren*

ner ber SBaffe, tfeeoretif* uttb praftif*, ft* oott

ber Seitung ber ©*arff*üfcen*SBieberfeotungSfurfe
gurüdgegogen hat

Sinbner, felber ni*tS weniger als ein Bchtye, ma*te
auf Slnratfecn feineS grcunbeS, beS ©*ü|ettfeaupt*
mauttS, einige Verbefferungen an feinem ©ewefere

ttttb offerlrte fobatttt bem Sit. SRilüärbepartemente
bie Umänberung fämmtli*er Snfattteriegewefere oor*

gunefemen, i* glaube gu gr. 12. 50 baS Btüd;
fein ©oftem, fo einfa* eS ift, beliebte aber niebt.

©in eibgen. Dberft, mit bem i* auf bem Vieler*
fee, auf ber Rüdreife oon Saufaime, über baS ©e*

Wefer fpra*, fagte mir: eS tauge ni*tS! auf meine
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unsere Armee in unerwartete Bedrangniß versetzt an I

Allem Mangel leidet.

Die Magazine lähmen ohnedieß die Energie —
das rasche Vorgehen des Krieges — und nöthigen ^

den Heerführer oft zn zwcckkosen Truppenbewegungen,

wodurch dcr Erfolg des Krieges in Frage
gestellt wird. Nach unserer Anstcht ist daher diese

Verpflegungsart nicht zu empfehlen.

IV.

Daö Requisitionösystem.

Kontribntionen oder Zwangslicferungen wurden in
alten Zeiten meistens vom Sieger uud in neuern
durch die Generale nnd ihre Kommissaricn dcr
französischen Republik und namentlich — traurigen An-
gcdenkens — von 1798—1802 in unserm Vaterlande

praktizirt. Dasselbe ist nichts anderes, als
ein Raubsystem, kann und soll auch nur in beschränkter

Ausdehnung und nur wenn momentan keine

Snbsistenzmittcl auf andere Wege für dic Armee

aufzubringen sind, in cinem Invasionskriege in
Anwendung kommcn. Bei solchen Maßregeln wird das
Land in kurzer Zeit erschöpft und Hungersnoth
schreitet mit seinem grausigen Gefolge von Elend
und Krankheiten durch die verwüsteten Gaue; die

erbitterten Einwohner werden aus Freunden —
Verräther! — Ueberdieß gebietet bei dem wandelbaren

Kricgsglück die Vorsicht, für eine längere Verpflegung

der Landestruppen besorgt zu sein und den

Kriegsschauplatz nicht von Allem zu entblößen und

gleichsam die Brücken hinter sich abzubrechen. Dieses

System ist auch ganz geeignet, dem Betrug Thür
und Thor zu öffnen und die Forderungen der
Exekutoren zu steigern. Wjr> könncn hiefür Auszüge
aus mehreren Schreiben des Generals Buonaparte
an das Direktorium iu Paris anführen, worin er

sich bitter über die Schclmcreien und Erpefsungen
seiner Kommissariatsbeamten beklagt. Unterm 8. Okt.
1796 schreibt er an dasselbe: „Ich bin ganz von
Spitzbuben umgeben und habe schon drei Kricgs-
kommissäre und zwei Administrations- und mehrere
Beamte vor ein Kriegsgericht gestellt." Am 12. Okt.
gleichen Jahres schließt er einen Brief folgendermaßen

: „Ihre Beamten stehlen anf folche unverschämte
Weise, daß ich, wenn ich nur einen Moment Zeit
hätte, alle mit einander erschießen lassen würde; täglich

werden einige dieser Schurken vor ein Kriegsgericht

gestellt, allein man erkauft das Urtheil der

Richter (Generale). Es ist ein großer Jahrmarkt,
Alles ist erkäuflich!"

Der gestrenge Herr fiel aber selber auch einer
Bestechung anheim, wie er in demselben Schreiben fast
zugesteht:

„Therenin — einer jener Kommissäre — sagt er,
ist ein Dieb, er affektirt einen empörenden Luxus, er

hat mir einige sehr schöne Pferde offerirt, deren ich

bedarf; ich habe sie angenommen, obwohl er keine

Zahlung verlangt."
„Lassen Sie ihn arretiren und für 6 Monate ins

Gefängniß stecken!"

Die Konkurrenz zu diesen Stellen war unter vcr-
kommencn Abenteurern immcr schr groß, obwohl
ihncn nicht unbekannt war, daß sie nicht nur vou
den Einwohnern, sondern auch von der Armce herzlich

gehaßt waren. Der Soldat benannte sie selten

anders, als mit dem Beinamen „Schelmen"; am
gelindesten kamen stc mit dem travestirtcn Namen

„ri«-vaili-8s1" weg, dcn die deutschen Soldaten mit
„Rippenzählcr" übersetzten. Auch hieß man sie

„Mehlwürmer", die dcn besten Theil vorabnehmen.
Dies geschah vor mehr als einem halben

Jahrhundert.

Wenn solche Unterschleife in den damaligen
entfesselten Zeitlänfen möglich waren, fo sind sie doch

heutzutage bci dcr fortgeschrittenen Civilisation und
den verbesserten Verwaltungsgesetzcn am wenigsten in
dcr republikanischen Armce mchr gedenkbar. Wir
haben derselben auch nur zur Abwechslung und im

Vorübergehen erwähnt.

(Schluß folgt.)

Lindner's Hinterladungsgewehr.

Als Einsender dieser Zeilen in Nr. 36 der

Militär-Zeitung gelesen, daß Herr Oberstlieut. von Erlach

an der Hauptversammlung der schweiz.

Offiziersgesellschaft in Freiburg einen Vortrag gehalten
über das von Lindner erfundene und bei der Armee
der amerikanischen Nordstaaten theilweise in Anwendung

gekommene Hinterladungssystem, so erinnerte er

sich dabei noch lebhaft, wie ein Scharfschützenhauptmann

von Zürich — ein Frennd von Lindner —
ein von demselben umgeändertes Ordonanzgewehr
mit nach Lausanne schleppte, dasselbe der damals

(1858) versammelten eidgen. Offiziersgefellschaft
vorzeigte uud eine kleine Schießprobe damit abhielt.
Um dieses Gewehr und dessen Leistungen bekümmerte

sich aber außer einem Stabsoffizier bloß etwa ein

halbes Dutzend jüngerer Offiziere; bei dieser

Erinnerung kann ich nicht umhin als mein Bedauern

ausdrücken, daß jener Stabsoffizier, durchaus Kenner

der Waffe, theoretisch und praktisch, sich von

der Leitung der Scharfschützen-Wiederholungskurse

zurückgezogen hat.
Lindner, felber nichts weniger als ein Schütze, machte

auf Anrathen seines Freundes, des Schützenhauptmanns,

einige Verbesserungen an seinem Gewehre

und offerirle sodann dem Tit. Militärdepartemente
die Umänderung sämmtlicher Jnfanteriegewehre
vorzunehmen, ich glaube zu Fr. 12. 50 das Stück;
sein System, so einfach es ist, beliebte aber nicht.

Ein eidgen. Oberst, mit dem ich auf dem Bieler-
see, auf der Rückreife von Lausanne, über das

Gewehr sprach, sagte mir: es tauge nichts! auf meine
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